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Bezirksamt Hamburg-Mitte, Postfach 10 22 20, D - 20015 Hamburg 

Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
- BSW LP  31 -

Bebauungsplan-Entwurf HafenCity 13, Stellungnahme gemäß § 4 Absatz 2 BauGB hinsichtlich 
der öffentlich-rechtlichen Belange des BImSchG  

Sehr geehrter Herr Berkemeyer, 

das Bezirksamt Hamburg-Mitte nimmt hinsichtlich der o.a. ö.r. Belange wie folgt Stellung: 

Das vorgelegte Lärmgutachten enthält hinsichtlich der gutachterlichen Ansätze und Berech-
nungen Mängel in der Nachvollziehbarkeit der Berechnungen. Das vorgelegte Gutachten ent-
hält keine Teilergebnisse und keine Ergebnistabellen, die die Berechnungen fachlich nachvoll-
ziehbar machen würden.  

Die Auswirkungen der angrenzenden Gewerbebetriebe nördlich und südlich des Plangebietes 
überschreiten nach der hier vorgelegten Untersuchung die Maßstäbe der TA Lärm erheblich. 
Im Prognoseteil des Gutachtens werden Schallimmissionsbelastungen an nahezu allen ge-
planten Wohngebäuden von bis zu 48 bis 50 dB(A) nachts errechnet. 

Lärm-Konflikte zwischen den Gewerbebetrieben und der geplanten Wohnbebauung sind an-
gezeigt und hätten Konsequenzen für die Bestandsbetriebe. Eine Konfliktlösung nach TA 
Lärm kann nicht über eine Innenraumpegel-Lösung erfolgen. Hier sind schützenswerte Räume 
lärmabgewandt anzuordnen bzw. geschlossene Fassaden auszubilden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Andreas Sander 


